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LEGENDE zur 1. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung

Geltungsbereich der bestehenden Abgrenzungs- und Abrundungssatzung

Geltungsbereich der 1. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung

Darstellung der Hauptgebäude

Darstellung der Nebengebäude

Bemaßung

45 von der Änderung betroffene Flurstücke der Flur 4 in der Gemarkung Stepenitz

34.35

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN zur 1. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung - TEIL B

§ 1 - Geltungsbereich
Die geänderten Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Stepenitz werden gemäß der Geltungs- 
bereichsgrenze in der Planzeichnung festgelegt.

§ 2 - Zulässigkeit von Vorhaben
Innerhalb der von § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach 
§ 34 BauGB. Die im Geltungsbereich der Satzung liegenden Außenbereichsflächen werden in den innerhalb im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen.

§ 3 - Art der baulichen Nutzung
Unter Berücksichtigung des § 34 Abs. 1 BauGB und der Bestandsbebauung sind in dem Geltungsbereich der 
1. Änderung nur den Hauptanlagen zugeordnete Nebenanlagen zulässig.

§ 4 - Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Wird Boden durch den Neubau von Nebenanlagen versiegelt, ist je angefangener 50 m² vollversiegelter Fläche 
ein standortgerechter Hochstamm-Laubbaum mit einem Stammumfang von 12-14 cm oder je ein Obstbaum 
mit einem Stammumfang von 10-12 cm auf dem betreffenden Grundstück zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Ausfall zu ersetzen.

Hinweise zum Artenschutz
Bauzeitenregelung für Brutvögel
Baumaßnahmen zur Fundamenterstellung bzw. alle bauvorbereitenden Maßnahmen zur Baufeldfreimachung 
(auch Gehölzrodung) müssen außerhalb der Brutzeit im Zeitraum 01.10. – 28./29.02. eines Folgejahres durch- 
geführt werden.

Künstliche Lichtquellen zum Schutz von Fledermäusen
Um eine Störung und Schädigung von Fledermäusen sowie nachtaktiven Vogelarten durch künstliche Licht- 
quellen zu vermeiden, kann die nächtliche Beleuchtung mit Hilfe von Bewegungsmeldern, abgeschirmten Licht- 
quellen sowie durch die Nutzung von Leuchtmitteln mit geringem Blauanteil (2700 K oder geringer) auf ein 
notwendiges Maß reduziert werden.

VERFAHRENSVERMERKE

Satzungsbeschluss / Ausfertigung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienfließ hat in ihrer Versammlung am ............................... mit 
Beschluss-Nr. ............................... den Satzungsbeschluss der 1. Änderung der Abgrenzungs- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Marienfließ für den Ortsteil Stepenitz gefasst.
Die Satzung, bestehend aus Planzeichnung und Begründung, wird hiermit ausgefertigt.

Meyenburg, den ............................... Siegel .................................................
Amtsdirektor

Bekanntmachung
Die Satzung wurde am ............................... durch Veröffentlichung in den gemeindlichen Schaukästen und im 
Internet unter www.amtmeyenburg.de ortsüblich bekannt gemacht.
Die 1. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Marienfließ für den Ortsteil 
Stepenitz tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Meyenburg, den ............................... Siegel .................................................
Amtsdirektor

RECHTSGRUNDLAGEN
Aufgrund des § 34 Absatz 4 Punkt 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist und der § 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., 
ber. [Nr. 38]), hat die Gemeindevertretung Marienfließ in ihrer Versammlung am ............................... mit 
Beschluss-Nr. ............................... nachfolgende Satzung bestehend aus Planzeichnung und Begründung 
beschlossen:

Hinweis zur Bauweise
Aufgrund der fehlenden Unterhaltung von Bereichen der Stepenitz und einiger Nebengewässer unterhalb 
der Ortslage kann es  auf Grund der Bodenzusammensetzung vor Ort zu einem Anstieg des 
Grundwasserspiegels führen. Neu errichtete Gebäude und Nebenanlagen sollten in ihrer Bauweise an die 
hohen Grundwasserstände angepasst sein.

N

1. Änderung der Abgenzungs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Marienfließ für den Ortsteil Stepenitz gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
Ausschnitt der Planzeichnung der rechtskräftige Abgrenzungs- und Abrundungssatzung, Stand August 2005, mit Darstellung des Ausschnittes zum Änderungsbereich Planzeichnung zur 1. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung - Teil A, Maßstab 1 : 1.000

KARTENGRUNDLAGE
Grundlage zur Erstellung der Planzeichnung ist die bestehende Abgenzungs- und Abrundungssatzung der 
Gemeinde Marienfließ für den Ortsteil Stepenitz, Stand August 2005, mit In-Kraft-Setzung vom 29.11.2005.
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